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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1996

Norm

StGB §105 A2

Rechtssatz

Als Begehungsmittel der Nötigung kommt jeder nicht ganz unerhebliche Krafteinsatz in Betracht, der unter

Berücksichtigung der persönlichen Bescha5enheit des Opfers zur Überwindung des entgegenstehenden Widerstandes

tauglich ist.
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